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Was fliegt 
denn da?

Vögel
Zum Schutz der Groß- und Greifvögel kartie-
ren wir umfangreich Horste und Nistplätze in 
einem Umkreis von mehreren Kilometern. So 
werden Jungtiere und erwachsene Vögel glei-
chermaßen geschützt. Je weiter entfernt eine 
Anlage von einem Niststandort steht, desto ge-
ringer ist die Gefahr einer Kollision mit den Ro-
toren. Weitere Maßnahmen können eine Kollisi-
onsgefahr zusätzlich reduzieren.

Rastvögel werden sowohl während des Früh-
jahrzugs, als auch während des Heimzuges im 
Herbst erfasst. Bedeutende Rastgebiete, die 
von größeren Vogeltrupps angeflogen werden, 
können so identifiziert und von der Planung 
ausgeschlossen werden.

Bei einer mehrtägigen Revierkartierung über 
die gesamte Brutsaison werden auch die Klein-
vögel des Vorhabengebiets und ihre Brutre-
viere aufgenommen. Zuwegungen und Anla-
genstandorte können so geplant werden, dass 
keine Nester von Brutvögeln zerstört werden.

Weitere Tierarten
Neben Vögeln wird auch die lokale Fleder-
mauspopulation erfasst. Waldbiotope dienen 
insbesondere dem Großen Mausohr, der Mops-
fledermaus und der Bechsteinfledermaus als 
Jagdlebensraum. Die Quartiere und das Ar-
tenspektrum werden von uns genaustens be-
stimmt. Durch standörtliche Anpassungen und 
Abschaltungen der Windenergieanlagen zu 
Zeiten hoher Fledermausaktivitäten lassen sich 
Konflikte vermeiden.

Auch Insekten sind durch das Artensterben zu-
nehmend in den Fokus der Wissenschaft und 
der Planung gerückt. Zwar fliegen auf Höhe 
der Rotoren vergleichsweise wenige Insekten, 
mehrheitlich sind sie in Bodennähe zu finden. 
Allerdings gilt es beim Bau der Anlagen, auf ge-
fährdete Insekten mit besonderen Standortan-
sprüchen zu achten.



Was kriecht denn da?
Nicht nur die fliegenden Lebewesen werden bei der 
Planung von Windrädern genaustens begutachtet. 
Auch Amphibien, Reptilien und Kleinsäuger kön-
nen vom Bau der Windenergieanlagen beeinflusst 
werden. 

Kundige Fachleute bestimmen mögliche Vorkom-
men artgenau und entwickeln geeignete Maßnah-
men (z. B. Umsiedelung, Schutzzäune), die eine 
Vereinbarkeit von Artenschutz und Windenergie-
nutzung ermöglichen.

Artenschutz

Was blüht denn da?
Bei der Baufeldfreimachung werden auch beson-
ders geschützte und seltene Pflanzenarten berück-
sichtigt. Mögliche Vorkommen werden vorab recher-
chiert und geeignete Lebensräume mit besonderen 
Standorteigenschaften ausfindig gemacht. 

Durch Umplanungen, eine ökologische Baubeglei-
tung oder das Umsiedeln von einzelnen Individuen 
kann das Beschädigen von seltenen Pflanzen verhin-
dert werden.



Was ist vom 
Wind zu hören?

Die sich drehenden Rotoren von Windenergieanlagen erzeugen Schall. Deshalb besitzen moderne Anlagen eine opti-
mierte schallreduzierende Rotorblattform. Zusätzlich reduziert sich der Geräuschpegel mit zunehmender Entfernung 
zur Anlage. Bei einem Abstand von mehreren hundert Metern sind die Anlagen kaum noch akustisch wahrnehmbar.

In die Berechnung fließen alle bekannten Emissionsquellen, wie z. B. umliegende Straßen und landwirtschaftliche 
oder industrielle Anlagen, als Vorbelastungen mit ein. Der maximal mögliche Schallpegel aller Geräuschquellen 
wird addiert und darf die gesetzlichen Vorgaben nicht überschreiten.
Es handelt sich hier um eine Worst-Case-Betrachtung, die tatsächliche Schallbelastung wird wahrscheinlich deutlich 
niedriger sein.

Die zu erwartenden Schall-
emissionen werden durch ein 
Ingenieurbüro berechnet. 
Dieses prüft, ob die gesetzlichen 
Vorgaben eingehalten werden.

Die folgenden Schallbelastun-
gen dürfen nicht überschritten 
werden:

x3

x3

170 m 350 m

410 m

600 m 700 m

900 m 1000 m 1200 m

900 m

600 m

1100 m

45 db
Ruhige Straße

40 db
Ruhige Wohnung

35 db
Flütern

50 db
Regen

x3

Nötige Abstände für gleiche Lautstärke von:

Einer Windkraftanlage

Drei Windkraftanlagen

Innerortsstraße (20.000 Fahrzeuge/Tag, 10% LKW)

Autobahn (130 km/h, 50.000 Fahrzeuge/Tag, 25% LKW

m

m 1800

2000

Gebiet Tags Nachts

Gewerbegebiet 65 dB(A) 50 dB(A)

Mischgebiet 60 dB(A) 45 dB(A)

Allg. Wohngebiet 55 dB(A) 40 dB(A)

Reines Wohngebiet 50 dB(A) 35 dB(A)



Was ist vom 
Wind zu sehen?

Tagsüber und bei Sonnenschein werfen die sich drehenden Rotoren Schat-
ten. Der bewegte Schattenwurf kann von Anwohner*innen als störend wahr-
genommen werden. 

Ein Ingenieurbüro berechnet die maximal mögliche Beschattungsdauer der 
geplanten Anlagen an den nächstgelegenen Wohngebäuden. Für die Berech-
nung wird die Annahme getroffen, dass die Sonne ununterbrochen scheint. 

Für den Fall, dass die Berechnungen eine Überschreitung der Grenzwerte er-
geben, wird eine Abschaltautomatik eingebaut. Diese enthält einen Sensor, 
der die Sonneneinstrahlung misst und bei einer Überschreitung der zulässi-
gen Beschattung die Anlage automatisch abschaltet.

Der Gesetzgeber hat beschlossen, dass Windenergieanlagen zum Schutz 
des Flugverkehrs ab einer Höhe von 100m durch eine bedarfsgerechte 
Nachtkennzeichnung (BNK) sichtbar gemacht werden müssen. Die da-
durch entstandenen Lichtemissionen sollen bis Ende 2023 um bis zu 95% 
reduziert werden. Die Befeuerung wird sich ab dann nur noch einschalten, 
wenn sich Luftfahrzeuge in einem Umkreis von 4 km um die Anlage und 
einer Flughöhe unter 600m befinden. Die Luftfahrzeuge werden über 
Transponder registriert.

Zum Schutz der Lebensqualität 
hat der Gesetzgeber folgende 
Grenzwerte für die Beschattung 
festgelegt:

• maximal 30 Minuten
Schattenwurf pro Tag

• maximal 30 Stunden
Schattenwurf pro Jahr



Die Energie Payback Time beträgt laut einer Studie des 
Fraunhofer-Instituts (2021) bei einem Standort an Land 
zwischen 2,5 bis 3,2 Monate. Die Spannweite ergibt sich 
daraus, dass zwischen Starkwind- und Schwachwind-
standorten unterschieden wird. Die Energie Payback 
Time beschreibt den Zeitpunkt, an dem sich die Anlage 
energetisch amortisiert.

Die verwendeten Materialien in einer Windenergie-
anlage sind: Beton, Stahl, Gusseisen, Aluminium, Kupfer, 
Elektrik/Elektronik, Elektrostahl, Edelstahl, Chromstahl, 
Kunststoffe, Holzprodukte, Lacke, Glasfasern, Schmier-
stoffe, Kleber (Fraunhofer-Institut, 2021).
Die absolute Mehrheit der Windräder verwendet keine 
seltenen Erden. 

Neben den verwendeten Materialien zur Herstellung 
spielt für Vattenfall auch das Recycling der Materialien 
nach Rückbau der Anlagen ein große Rolle. Bis 2030 
planen wir alle demontierten Rotorblätter zu recyclen. 
Die Glasfasern und Carbonfasern der Rotorblätter finden 
Wiederverwendung als Skier, Wanderstöcke und in 
Solarmodulen. 

Die meisten Treibhausgasemissionen entstehen bei der 
Herstellung von Fundament, Turm, Gondel, Narbe und 
Rotorblättern für die Windenergieanlage. Dies ist zurück-
zuführen auf die Menge und die Herstellung der einge-
setzten Materialien wie Beton und Metalle. Die zweit-
größten Treibhausgasemissionen entstehen durch die 
Herstellung der Kabel.

Durch die Herstellung dieser Materialien und weiterer 
Faktoren wie Transportwege entstehen Treibhausgas-
emissionen. Umgerechnet betragen die Emissionen ei-
ner Onshore-Windenergieanlage zwischen 7,9 -10,6 g 
CO2-Äq./kWh Strom (Fraunhofer-Institut, 2021).

Zum Vergleich: Die Emissionen von Photovoltaikan-
lagen liegen unter 100 g CO-Äq./kWh. Fossile Ener-
gieträger emittieren deutlich mehr Treibhausgase: 

  Steinkohle: 798 g CO2-Äq./kWh Strom
  Erdgas: 490 g CO2-Äq./kWh Strom
  Braunkohle: 1150 g CO2-Äq./kWh Strom

(Quelle: Umweltbundesamt)

Die Ökobilanz
der Windenergie



• Flächensuche und –bewertung

• Vorabprüfung der Auswirkungen auf Mensch und Umwelt
• Dialog mit Gemeinden und Bürger*innen

• Gestattungsvertrag zwischen Vattenfall und der Standortkommune
• Erstellung diverser Gutachten (Windertrag, Verträglichkeit für 

Mensch und Umwelt, Schall, Schatten, Wirtschaftlichkeitsprüfung)
• Entwurf des Windparklayouts, einschließlich der Zuwegung

• Einholen der Genehmigung nach dem Bundes-Immissions-
schutzgesetz

• Planung der Netzanbindung
• Einkauf der Windkraftanlagen und anderer Gewerke
• Planung und Abstimmung geeigneter Ausgleichsmaßnahmen, 

bevorzugt innerhalb der Gemeinden
• Festlegung des Bürgerbeteiligungsmodells

• Errichtung der Zuwegung, Kranstellflächen und Fundamente 
Verlegung der Kabel und Realisierung der Netzanbindung

• Errichtung der Windkraftanlagen

• Informationen an Anwohner*innen über den aktuellen Baufortschritt 
Einweihung des Windparks mit den Standortkommunen

Die nächsten Schritte

Die Idee

Gestattungsvertrag

Planung

Genehmigung

Bau

Beteiligungsmodell

Initiationsphase

Projektentwicklung

• Technische und kaufmännische Betriebsführung
• Wartung und Instandhaltung
• Pachtzahlungen
• Stromerzeugung und –einspeisung
• Gewerbesteuerzahlungen
• Beratung über zukünftige Nutzungsmöglichkeiten
• Vollständiger Rückbau oder gegebenenfalls Repowering 

(ältere Windenergieanlagen durch modernere Anlagen 
ersetzt)

Betrieb

Betrieb

Rückbau 
oder 

Repowering

Fortlaufend bis 
zu 30 Jahre

Inbetriebnahme
und Betrieb

BetriebProjektentwicklung

Projekt-Start

Gestattungs-
Vertrag

Initiationsphase

Projektidee

Dialog

Flächenauswahl

Potentialanalyse

+ ca. 2 Jahre

Planung

+ ca. 1-2 Jahre

Genehmigung

+ ca. 12-24 Monate

Bau

Beteiligungsmodell

Bürgerbeteiligung



Fragen 
Sie uns! 

Vattenfall 
Onshore Windenergie

040/2718-2005

Onshore-wind@vattenfall.de

www.vattenfall.de/onshorewind

Vattenfall Europe Windkraft GmbH
Überseering 12

22297 Hamburg



Meilensteine
Was ist bisher geschehen?

• 1996: Der Gemeinderat und der Ortschaftsrat in 
Reichental sprachen sich jeweils einstimmig für die 
Errichtung von Windkraftanlagen im Bereich des 
Kaltenbronn aus. Dies scheiterte jedoch am 
Widerstand höherer Behörden.

• 2015: Der Gemeinderat spricht sich für die 
Ausweisung einer Windkraft-Konzentrationszone im 
Bereich Rote Lache Lindel (Ortsteil Obertsrot) aus. 

• 16.3.2017 tritt der entsprechende Flächennutzungs-
plan der Verwaltungsgemeinschaft Gernsbach – 
Weisenbach – Loffenau in Kraft.

• 26.6.2023: Vorstellung der Planungen des Regional-
verbands Mittlerer Oberrhein und Gründung eines 
Arbeitskreises Windkraft in der nichtöffentlichen 
Sitzung des Gemeinderates.

• 11.7.2023: AK Windkraft des Gemeinderates begeht 
potenziell geeignete Flächen.

• 17.7.2023: Der Gemeinderat entscheidet sich in 
seiner Sitzung einstimmig für die Nutzung von 
potenziell geeigneten Gernsbacher Flächen für 
Windkraftanlagen. Die Stadtverwaltung wird 
beauftragt, mit Projektentwicklern Gespräche zu 
führen.

• 8.8.2023: Erste Bürgerinformationsveranstaltung an 
der Roten Lache zum Thema Windkraftgewinnung in 
Gernsbach.

• 25.9.2023: Der Gemeinderat und die Ortschaftsräte 
beraten in nichtöffentlicher Sitzung das Pachtangebot 
der Firma Vattenfall Europe Windkraft. Der Gemeinde-
rat stimmt einstimmig für die Verpachtung von drei 
Flächen an Vattenfall (Gemarkung Obertsrot, 
Gemarkung Lautenbach/Reichental).

• 27.9.2023: Vertragsunterzeichnung mit Vattenfall.

• 22.2.2024: Zweite Bürgerinformationsveranstaltung: 
Infomarkt zur Windenergie in der Stadthalle 
Gernsbach.




